
,609 der Beilagen zu den stenographischen ProtökQllen des Nationalrates IX. GP. 

20. 3 .. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom zur 
Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspiel­

gesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Allgemeine Bestimmüngen. 
§ 1. Glücksspiele im Sinne dieses" Bundesgesetzes 

sind Spiele, bei denen ein auS\Schheßlich oder vor­
wiegend vom Zufalla.bhängiges Ereignis über 
Gewinn und Verlust entscheidet. ' 

§ 2'. Das Recht zur Dur.chführung von Glücks­
'spielen im Sinne dieses Bundesges.etzesl, ins­
besondere aller Arten von Ausspielungen (§ 3), 
wie Lotw und T ow, Klassenlotterien, son.stige 
Lotterien, Tombolaspiele, Glückshäfen und Jux­
ausspielungen,' sowie das Recht zum Betrieb von 
Spielbanken ist, soweit nichts anderes bestimmt 
wird, dem Bund vorbehalte\1 (Glücksspiel­
monopol). 

§ 3. Ausspielungen ,sind Glücksspiele (§ 1), bei 
dep.en der Unternehmer (Veranstalter) dem 
Spieler für eine vermägensrechtliche Leistung 
eine Gegenleistung in Aussicht stellt; das über 
Gewinn und Verlust entscheidende Ereignis. kann 
durch eine Ziehung, eine mechani9che Vor­
rimtung (Glücksspielapparat) oder ·auf sonstige 
Art herlbeigeführt "werden. 

§ 4. (1) Glücksspiele, die nicht in Form einer 
Ausspielung (§ 3) durchgeführt werden; unter­
liegen nur dann dem Glücksspielmonopol (§ 2), 
wenn ein Bankhalter mitwirkt und der Einsatz 
2 S überste~gt. 

(2) Ausspielungen, bei denen die Entscheidung 
über Gewinn und Verlust mit Hilfe einer mecha­
nischen Vorrichtung herbeigeführt wird, unter­
liegen nicht dem Glücksspielmonopol, wenn die 
Gewinne in Waren bestehen und der Höchst­
gewinn den 25f.achen Wert des Einsatzes nicht 
übersteigt. 

(3) Ausspielungen von Geld mittels Glücks­
spielapparates sowie sonstige gemäß Abs. 1 dem 
Glücksspielmonopol unterliegende Glücksspiele 
dürfen nur in einer Spielbank (§ 21) durchgeführt I 
werden. ' 

, , .~. 

i, .. ·. 

§ 5.(1) Die Durchführung der ,dem Glücksspiel­
monopol (§ 2) unterliegenden Glücksspiele ob­
liegt der Osterreichischen Glücksspielmonopol­
verwaltung, sofern dieses Recht nicht nach den 
Bestimmungen dieses Bunde9gesetzes (Artikel II, 
Abschnitte D und E) an andere Personen über­
,tragen wird. 

(2) Die Osterreichische GlÜcksspi.elmonopoI­
verwaltung' kann sich im Interesse einer ras,cheren 
und vereinfach,ten, betriebsmäßigen Abwicklung 
von Glücksspielen der Mithilfe von Einrichtungen 
des Ost·erreichischen Postsparkass,enamtes he­
dienen. 

(3) Die Osterreichisc:he GlÜcksspi.elmonopoll­
verwal.tung ist dem Bundesministerium für 
Finanzen untergeordnet. 

ARTIKEL II. 

Besondere Bestimmungen. 

A. Zahlenlotto. 

§ 6. Das Zahlenlotto besteht in.der Annahme 
und Durchführung von Wetten über ,die Ge­
winstdunce einer oder mehrerer Zahlen aus 
einer besümmten Zahlenreihe, wobei die ge­
winnenden Zahlen durch Ziehung ermittelt wer­
den und der Einzellgewinn ein festgesetztes Viel­
faches des Einsatzes beträgt, 

S pie I b e d in gun gen, 

§ 7. Für die Durchführung des Zahlenlottos 
hat die Österreichisd1e GH.icksspielmonopol­
verwaltung Spielbedingungen aufzusteiIen, in 
den,en insbesondere zu regeln s,ind:' 

1. die Zahlenreihe, in, der gewettet werden 
kann; 

2. die Wettarten, wohei jedoch die Aufnahme' 
von mehr als fünf Zahlen in eine Wett art 
unzulässig ist; 

3. die Höhe des vom Teilnehmer zu leistenden 
Wetteinsatzes und Verwaltungskostcnbei­
trages; 

4. die Art, der Ort und die Zeit der Ziehung; 

5. die Festsetzung der Höhe der ~ewinne; 
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6. die Ausstattung, Allsgabe undI:Iereinnahme 
der Wettsdl-eine (Annahmefrist). sowie die 
Entrichtun:g der Wetteinsätze und der Ver­
wal tungskostenbeiträge; 

7. ,die Voraussetzungen für die Teilnahme; 
8. die Geltendmachung der Gewinnansprüche 

und Auszahlung der Gewinne. 

Lot t 0 k 0 11 e k t ure n. 

§ 8. Die Ausgabe der Wettscheine und die 
Entgegennahme der Wettscheine und Wett­
einsätze einschließlich der Verwaltungs,kosten­
beiträge kann natürlichen Personen mit dem 
Wohnsitz im Inland überlassen werden (Lotto­
kollekturen). 

We t t V er t rag. 

§ 9. (1) Der Wettvertrag zwischen den Teil­
nehmern am Zahlenlotto und dem Bund gilt als 
rechtswirksam abgeschloss,en, sobald der den Spid­
bedingungen entsprechend ausgefüllte und mit 
Einsatzhestätigung versehene Wettsch,ein inner­
halb der ·in den Spielbedingungen festgesetzten 
Frist bei der österreichischen Glücksspiel­
monopolverwaltung eingelangt ist. 

(2) Langt ein Wettschein verspätet ein, so sind 
die darauf gelei~teten Wetteinsätze dem Berech­
tigten von der tlsterI'eichischen Glücksspiel­
monopolverwaltuDig zurückzuzahlen. 

(3) Entsprechen Wettscheine nicht den Spiel­
bedingungen, so verfallen die darauf geleisteten 
W etteinsä tze zugunsten des BundeSI. 

(4) Läßt sich aus dem Wettschein die Höhe cl·es 
Wetteinsatzes nicht feststellen, so gilt die Wette 
mit dem na·ch den Spielbedingungen zulässigen 
Mindestwetteinsatzabgeschlossen; ein allenfalls 
entrichteter Mehrbetrag verfällt zugunsten des 
Bundes. 

Gewinne. 

§ 10. (1) Die Ziehung darf sich auf höchstens 
fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 90 er­
strecken. Der Mindestgewinn darf nicht untClf 
dem 14fachen und der Höchstgewinn nicht über 
dem 4800fachen des Wetteinsatzes festgesetzt 
werden. 

(2) Die ermittelten Gewinnzahlen sind durch 
Anschlag in den Lottcikol1ekturen (§ 8) zu ver­
öffentlichen. 

§ 11. (1) Die Gewinne sind durch die Öster­
r.eichis,ehe Glücksspielmonopolverwaltung auszu­
zahlen. In den Spielbedingungen kann festgelegt 
werden, daß Gewinne bis zu einer bestimmten 
Höhe durch die LottokoUekturen (§ 8) aus­
gezahlt weI'den können. 

(2) Der Gewinn da!"f nur gegen Rückgabe der 
dem Teilnehmer verbleibenden Durchschrift des 
Wettscheines (Einlageschein) ausgezahlt werden. 
Er darf nicht ausgezahlt weDden, wenn der Ein­
lageschein nicht mehr mit Sicherheit als Durch-

sch'rift· des von der tlsterreichischen Glücksspiel­
monopolverwaltung übernommenen Wettscheines 
festgestellt werden kann. 

(3) Gewinne, die nicht innerhalb von drei 
Monaten nach der Ziehung vom Anspruchs:. 
berechtigten bei der Osterreichischen GHicksspiel­
monopolverwaltung geltend gemacht wurden'l' 
sowie Gewinne, die aus den im A:bs. 2 an­
geführten Gründen innerhal,b dieser Frist nicht 
ausgezahlt werden konnten, verfallen zugunsten 
des Bundes. 

B. Klassenlotterie. 

§ 12. Die Klassenlotterie ist eine Geldlotterie, 
bei der die Spielanteile in Form von ganzen und 
Teillosen klassenweise vertrieben werden und die 
Treffer durch öff·entliche Ziehungen in mehreren 
aufeinanderfolgenden Abschnitten (Klassen) er­
mittelt werden. 

S pie 1 p I a nun d S p i el b e d i n gun gen. 

§ 13. (1) Für' jede Klassenlotterie hat die tlster­
reichische Glücksspielmonopolverwaltung einen 
besonderen Spielplan mit den Spielbedingungen 
aufzustellen, in denen inshesondere zu' 'regeln 
sind: 

1. die Höhe des Spielkapitals (§ 39), die An­
zahl und der Preis der Spielanteile (Lose); 

2. die Anzahl und die Höhe ,der auf die ein­
zelnen Klassen verteilten Gewinne; 

3. die Ar~, der Ort und die Zeit der Ziehungen; 
4. das Verfahren bei der Auszahlung der Ge­

w·mne. 
(2) Bei der ErsteLlung des Spielplanes und der 

Spielbedirrgungen (Abs. 1) sind die Möglichkeiten 
für den Losabsatz im Hinblick auf die allgemeil'len 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. 

G e s c h ä f t s s tell end e r K 1 a s .s e' n­
lot te r i e. 

§ 14. Der Vertrieb d·er Spieläntei!le (Lose) kann 
natürlichen Personen, Personengesellschaft-en des 
Handelsrechtes und juristischen Personen mit dem 
Wohnsitz (Sitz) im Inland überlassen werden, 
die diese Täügkeit unter der Bezeichnung "Ge­
schäftsstelle der Klassenlotterie" auszuüben haben. 

Ge w in n e. 

§ 15. (1) Als Gewinne sind mindestens 60 v. H. 
des Spielkapitals auszuschütten. 

(2) Das Ergebnis der Ziehung ist von der tlster­
reichischen Glücksspielmonopolverwaltung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffent­
lichen. 

§ 16. (1) Die Gewinne sind durch die tlster­
reichische Glücksspielmonopolverwaltung ,auszu­
zahlen. In den Spielbed'ingungen kann festgelegt 
werden, daß Gewinne bis zu einer bestimmten 
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Höhe durch die Geschäfts.steUen der Klassen­
lotterie (§ 14) au~gezahlt werden. 

(2) Gewinnansprüche, die nicht innerhalb von 
drei Monaten nach dem letzten Ziehungstag in 
einer Klasse geltend gemacht wupden, verfallen 
zugunsten des Bundes. 

C. Gemeinsame Bestimmungen für Zahlenlotto 
und Klassenlotterie. 

§ 17. (1) Di.e Rechte und Pflichten der Inhaber 
der Lottokollekturen und Geschäftsstellen der 
Klass'enlotterie aus der in den §§ 8 und 14 an­
geführten Tätigkeit sind durch Vertrag zwischen 
ihnen und dem Bund, vertreten durch die Oster­
. reichische Glücksspielmonopolverwaltung, zu 
regeln. 

(2) Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit ab­
zuschließen. Er kann von beiden Vertragsteilen 
mit einer Frist von drei Monaten, süweit er die 
Tätigkeit einer Geschäftsstelle der Klassenlotterie 
betrifft, aber nur zum Ende der laufenden 
Lotterie, ohne Angabe von GrÜllJden schriftlich. 
gekündigt werden. 

(3) Die dsterreichische Glücksspielmonopol­
verwaltung ist berechtigt, den Vertrag ,bei Vor­
liegen wichtiger, im Vertr.ag besonders zu regeln­
der Umstände sowie bei Verletzung der Ver­
schwiegenheitspflichtgemäß § 19 Abs. 1 ohne 
Kündigung mit sofortiger Wirksamkeit aufzu­
lösen. 

(4) Der Vertrag erdet weiters mit dem Tode 
oder mit dem Verlust der Eigenberechtigung der 
in den §§ 8 und 14 angeführten natürlichen Per­
sonen, ferner mit der EröffnullJg des Konkurs­
verfahrens oder mit der Rechtskraft des Be­
schlusses, durch den die Eröffnung des Konkurs­
verfahrens mangels einer den Kosten des Ver­
fahrens ,entsprechenden Konkursmasse abgelehnt I 
wird, oder mit d·er Eröffnung des Ausgleichsver­
fahrens über das Vermögen der in den§§ 8 und 
14 genannten Personen und Gesellschaften. Die 
Bedingungen, unter denen eine Lottokollektur 
oder eine Geschäftsstelle ,der Klassenlotterie nach 
dem Tode des Inhabers weitengeführt werden 
kann, sind im Vertrag besonders zu regeln. 

(5) Im Falle der Auflösung des Vertrages gemäß 
Abs. 3 oder der Beendigung aus den· Gründen 
des Abs. 4 kann die Osterreichische Glücksspiel­
monopolverwaltung zur Weitenführung der Ge­
s·chäfte einen Verwalter bestellen, wenn dies im 
Interesse des Glücksspielmonopols liegt und im 
Vertrag selbst die Abwicklung oder Fortlführung 
der Geschäfte nicht besonders geregelt ist. Die 
Entlohnung des Verwalters hat die Osterreichische 
Glück:sspielmonopolverwaltung festzusetzen. 

§ 18. Soweit sich die Spieler im Rahmen des 
Zahlenlottos zur Weiterleitung der Wettscheine 
und Wetteinsätze an die Osterreichische Glücks­
spielmonopolverwaliung oder zu~ Geltend-
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machung cler Gewinnansprüche der Lottükollek­
turen bedienen, gelten diese als ihre Bevollmäch­
tigten; das gleiche gilt sinngemäß bei der Gel­
tendmachung der Gewinnansprüche im Rahmen 
der K:lassenlotterie durch die Geschäftsstellen der 
Klassenlotterie. 

§ 19. (1) Die Inhaber von Lottokollekturen 
und Geschäftsstellen der Klas·senlotterie sowie 
deren Dienstnehmer haben über die Spieler, ihre 
Teilnahme am Spiel (Gewinn und Verlust) Ver­
schwiegenheit zu bewahren.· . 

(2) Auskünfte an Finanzbehörden über die 
Höhe der Gewinne und Verluste eines Spie~ers 
(Abs. 1) dürfen nur mit dessen Zustimmung er­
teilt werden . 

(3) Die Osterreichische Glücks~pielmonopol­
verwaltung ist berechtigt, jederzeit in die Ge­
schäftsge'barung ,der Lottokollekturen und Ge­
schäfts~tellen der Klassenlotterie Einschau zu 
halten. 

§ 20. Die Spielbedingungen und der Spielplan 
(§§ 7 und 13) sind im "Amtsblatt zur .Wiener 
Zeitung" zu veröffentLichen und im zutreffenden 
Geschäftslokal (§§ 8 und 14) zur Einsicht aufzu~ 
legen. 

D. Spielbanken. 

B ew ill i gun g. 

§ 21. (1) Zum Betrieb einer Spielbank ·ist die 
BewiHigung des Bundesminsteriurns für Finanze·n 
erforderlich. 

(2) Auf Antra.g darf dieBewill~gung (Abs. 1) 
an natürliche Personen, Personengesellsch.aften 
des Handelsrechtes und juristische Personen mit 
dem W.ohnsitz (Sitz) im Inland nur erteilt wer­
den, wenn 

a) der Bewerber die für die Führung der 
Spie1bankunternehmung notwendigen Mit­
tel nachweist und keine Umstände be­
kannt sind, die s,eine hiefür erforder1i~he 
Zuverlässigkeit in Frage stellen, und 

b)der Ort, in dem die Spidbank erricht:t 
werden soll, durch intern:ttionales Pu!bh­
kum hesucht wird und eine nachteilige Be­
einträchtigung seiner wirrs.chaftlichen und 
sozialen V,e'rhältllJisse nicht zu befürchten 
ist. 

(3) Vor der Ents,cheidung über den Antrag 
(Abs. 2) ist dem Bundesland und der Gemeinde, 
in deren Bereich ein Spielbankbetrieb (Spielbank) 
errichtet werden 5'0111, Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu geben. 

§ 22. In dem Bescheid über die Bewilligung 
ist insbesondere auch festzusetzen: 

1. die Dauer der Bewilligung; Sl'e darf zehn 
Jahre nicht übers'chreiten; 

2. die Höhe und di,e Art der zu leistenden 
Sitherstellung; diese ist unter Berücksichti­
gung der finanziellen Verpfli,chtungen des 
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Spielbankunte:rnehmers g'cgenüber dem 
Bund und den Spielern mangemessener 
Höhe festzusetzen; 

3. die Bezeichnung und die Art der Durchfüh­
rung de'r Glückssp~ele, die in Spielbanken 
betr~eben werden dürfen (§ 4 Abs. 3); 

4. di,e Art der Kontrolle der Besucher gemäß 
§ 24 und der Spidbanken gemäß § 29. 

§ 23. Die Bewilligung kann: widerrufen werden, 
:)Venn der Unternehmer den A'uflagen, die der 
Bewilligungsbesch'eid enthält, nicht nachkommt 
oder wenn er den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes zuwiderhandelt. 

K 0 n t roll e der Be s u c her. 

§ 24. (1) Der Besuch der Spidbank ist nur 
Personen gestattet, die sich mi,t einem Personal­
ausweis mit Lichtbild ausweisen. Personen in 
Uniform haben nur in Ausübung ihres 'Dienstes 
Zutritt. Personen, die das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ist der Ei:ntritt in di,e 
Spielbank nicht gestattet. 

(2) Pe'fsonen, die am Sitz des Spielbankbetrie­
bes ihren of\dentlichen Wohnsitz haben, dürfen 
zum Spiel in den Spielsälen der Spi'dbank nicht 
zugelassen werden, sofern sie nicht der Leitung 
des Spi.elban:kbetrliebes glaubhaft mach,en, daß 
durch di'e Beteiligung am Spiel eine wirtschaft­
liche oder soziale Gefährdung ihrer Angehörigen 
oder der von ihnen in wirtschaftlicher Abhängig­
keit stehenden Personen oder eine Schädigung 
ihrer Arbeitgeber nicht zu erwarten ist. Sonstige 
Inländer unterliegen dieser Kontrolle bei wieder­
holtem Besuch der Spielsäleeiner Spielbank. 

(3) Ergeben sich begründete Anhaltspunkte 
dafür, daß einem Spider die persönliche Ver-
1äßlichkeit mangelt oder seine Vermögens- oder 
Einkommensverhältniss,e d~e Teilnahme am 
Spiel nicht oder nicht in d:em geübten Ausmaß 
g,estatten, so hat der Leiter der Spielbank dem 
Spieler den Eintritt in die Spie1bank dauernd 
oder auf eine bes'bimmte Zeit zu untersagen. 

B e s u c h ~- und· S pie I 0 r d ri. u n g. 

§ 25. (I) Die Spielbankunternehmung hat eine 
Besuchs- und -Spielordnung in geei;gnete.r Weise 
durch Ans.chlag den Besuchern zur Kenntnis zu 
bringen. Die B,esuchs- und Spielordnung hat ins­
besondere zu enthalten: 

1. die näheren Spielregeln für die im Bewilli­
gungsbescheid zugelassenen Glückssp~ele so­
wie die Mindest- ,und Höchs-teinsätze; 

2. die Bedingungen für d~nEintritt in di'e 
Spidbank (Legitimationspflicht und Prüfung 
der Bemchler gemäß § 24); 

3. di,e Spielzetten und den Preis der Eintritts­
karten. 

(2) Die Besuchs- und Spidordnung bedarf der I 
Genehmigung des· Bundesministeriums für 

Finanzen. Die Geriehrriigung ist zu versagen, 
wenn die Besuchs- und Spielord.nung den Vor­
~chl'iften di,eses Bundesgesetzes nicht entspricht 
oder die Organisation des Spidbankbetriebes 
e~ne den Bedingungen des Hewilligungsbescheides 
entsprechende ordimngsgemäße Führung der 
Spielbank nicht erwarten läßt. 

Die n s t n eh m e r cl crS p j, e 1 ban k­
u n t ern e h m u n g. 

§ 26. (1) Die Dienstnehmer der Spielbank­
unternehmung müssen östel'l1eichilSche Staats­
bürger sein. 

(2) Den Di·enstnehmern der Spielbankunter­
nehmung ist es untersagt, sich an der Spidbank­
unternehmung zu beteiligen. Es dürfen ihnen· 
weder Anteile vom Ertrag der Unternehmung 
noch von diesem Ertrag abhängige Vergütungen 
(Provisionen, Tantiemen und dergleichen) in 
irgendeiner Form gewährt werden. 

(3) Den Dienstnehmern der Spidbankunuer­
nehmung ist es weiters verbot,en, slich an den in 
den Spielbanken betriebenen Spielen zu beteili­
gen oder von den Spielern Zuwendungen, wel­
cher A,rt immer, entgegenzunehmen. Es ist 
jedoch gestattet, daß die Spieler Zuwendungen, 
die für die Gesamtheit der Dienstnehmer der 
Spidbankunternehmung bestimmt sind, in be­
sonderen, für diesen Zweck. in den Spielsälen 
vorgesehenen Behältern hinterLegen (Cagnotte). 

(1) Due Auf teilung der Cagnotte (Abs.3) nnter 
die Dienstnehmer der Spietbankunternehmung 
ist durch einen Kollektivvertrag zwischen der 
Spielbankunternehmung einerseits und einer kol­
lektivvertragsfähigen Interessenvertretung der 

Dienstnehmer ande'rseits zu regeln; die Spiel­
bankunternehmung ist kollektivvertragsfähig 
hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Kol­
lektivvertrages. Der Spielbankunternehmurtg 
steht kein wie immer gearteter Anspruch. auf 
diese Zuwendungen zu. Von der Verteilung der 
Cagnotte sind Vorstandsmitglieder beziehungs­
weise Geschäftsführer, leitende Angestellte mit, 
Sonderverträgen sowie Dienstnehmer von Ne­
benbetrieben ausgenommen. 

Sp i e 1 ban k a b gab e. 

§ 27. (1) pie Sp1dbanku~ternehmung hatein,e 
Spie1bankahgabe zu entricbten. Diese Abgabe 
ist eine gemeinschaftlrehe Bundesabgabe im Sinne 
des § 6 Z. 2 Iit. ades Finanz-V erfass,ungsgesetzes 
1948, BGBL Nr. 45. . 

. (2) Die Spielbankahgabe ist von den Jahre's­
bruttospjeI.einnahmen eines jeden Spielbank­
betri,ebes gesondert zu berechnen. S~e beträgt: 

a) 25 v. H. von dene.rst,en 100.000 S an 
Bruttospreleinnahmcn, 

b) 30 v. H. von den nächsten 300.000 S ,an 
Bruttospieleinnahmen, 

c) 35v. H. VOll den nlichsüen 300.000 S an 
Hruttospieleinnahmen, . 
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d) 40 v. H .. von den nächsten 300.000 S an 
Hru ttospieiein nahmen, 

e) 45 v. H. vo.p. der nächst-en 1,000.000 S an 
Bruttospiel~innahmen; 

f) 50 v. H. von der nächsten 1,000.000 S an 
Eru ttospieleinnahmen, 

g) 60 v. H. von den nächsten 2,000.000 S an 
Eru ttospideinnahmen, 

h) 70 v. H. von den BruttospieJ.einnahmen, 
die 5,000.000 S übersteigen. 

§ 28. (I) Für die Erhebung der Spie1bankab­
gabe ist das Finanzamt für Gebühren und Ver­
kehrsteuern zuständig, in dessen örtlichem Wir­
kungsbereich . die Geschäftsleioung der Spiel­
bankunternehmung . gdegen ist. Di;e Spielbank­
abgabe ist an dem der Spieleinnahme folgenden 

. zwei-ten Werktag fällig. Sie ist für jeden ein­
zelnen Spielbank betrieb gesondert abzuführen. 

(2) Die Spielbankunternehmung hat über d~e 
im Lauf eines Monats abgeführuen Beträge an 
Spi;elbankabgabe bis zum 15. des nachfolgenden 
Monats über die tlsterrei,chische Glücksspid­
monopolverwaltung . an das Finanzamt für Ge­
bühren und Verkehrsteuern (Abs. 1) eine nach 
Spielbankbetrieben gegliederte Abrechnung vor­
zulegen. Diese Abrechnung' gilt als Steuererklä­
rung. 

(3) Ein Abgabenbescheid ist nur zu erlassen. 
wenn' der Abgabepflichtige die Einreichung de~ 
Abrechnung (Abs. 2) unuerläßt ode,r wenn diese 
als unvoIlständi,g oder unrichcig befunden wi;rd. 

Übe r w ach u n g. 

§ 29. (1) Das Bundesmiilisterium für Fina:nzen. 
hat den Betrieb der Spielbanken a.uf die Ein­
haltung der Bestimmungen dteses Bundesgesetzes 
unodJ der Bedingungen des BewilligungsbeScheides 
zu überwachen. Es kann sich hiebei der Osoer­
rdchischen Glücksspielmonopolverwaltung be­
dienen. 

(2) DiJe Spielbankunternehmung hat dem 
. Bund die Kos'ten der Überwachung (Abs. 1) zu 
ersetzeIlJ. DaJs gleiche gilt von dem durch den 
Spielbankbetri'eb dem Bund erwachsenden Mehr­
aufwand/ für notwendrge Vorkehrungen der 
öffentlichen Sicherheit. 

§ 30. Auf die Spie1bankunternehmung sowi,e 
die dort beschäfuigtcn Personen finden die V or­
schriften des § 19 Abs. 1 und 2 sinngemäß An­
wendung. 

E. Sonstige Ausspielungen. 

Lot t e r i e n. 

§ 31. (1) Lotte6en sind Ausspidungen, bei 
denen die Spidanteile (Lose) dul'ch fortla;ufende 

5 

Nummern gekennzeichnet sind und be[denen 
die Treffer mrt jenen Spiel anteilen ·erz~eLt wer­
den, die in einer öffentlichen Zi,ehungermittelt 
werden. 

(2) Lotteri1en gli1ede1t:n s,i'ch nach Art der Treffer 
tn: 

a) Wertlotterien, das sind Lotteri,en, . bei 
denen die Treffe,r nur in Waren oder 
geldwerten Leistungen besuehen; 

b) Geldlotterien, das sind Lotterien, bei 
denen die Treffer nur in Geld bes!,ehen; 

c) gemischte lott,e1rven, das s!ind Lotter~en, 
bei denen die Treffer in Geld und Waren 
oder geltwerten Leistungen bestehen. 

Tom bol asp i eie. 

§ . 32. (1) Tombolaspiele sind Ausspielungen, 
bei denen die. SpieIan teile· (Tombolakarten) 
drei Reihen zu je fünf verschiedenen Zahlen aus 
der Zahlenreihe 1 bis 90 enthalten und d,j;e Tref­
fer mit jenen TombuLakanen erzidt werden 
können, die eine nach den Spi:elbeclingungen als 
gewinnend bezeichne-te Zahlenkombination 
(Gewinnkombination) aufweisen, wobei die Zah­
len di'eser Kombination in einer öffentlichen 
Ziehung ermittelt werden. 

(2) Als Gewinnkombinacionen können i~ den 
Spielbedingungen festgesetzt werden: . 

a) Ambo (zwei' Zahlen in 'einer Reihe), 
b) Terno (drei Zahlen in einer Reihe), 
c) Quaterno (vier Zahlen in einer Reihe), 
cl) Quinterno (alle Zahlen einer Reihe), 
e) Dezemterno (alle Zahlen von zwei Reihen), 
f) Tombola (alle fünfzehn Zahlen e:lller 

Tombolakarte). 

G I ü c k s h ä fe n. 

§ 33. Glückshäfen sind Ausspielungen, bei 
denen di.e Spieler durch Ziehung die auf ihre 
Spielanteile (Loszettel) entfallenden T!,effer 
oder Nietenermittdn oder zu deren Ermittlung _ 
beitragen. 

Jux: aus s pie I u n gen . 

§ 34. Jux:ausspielungen sind Ausspielungen, bei 
denen auf jeden Spielanteil (Loszet.tel). ein 
Treffer entfällt und d~e Spieler durch Ziehung 
die auf ihre Spidanteile entfallenden Treffer 
ermitteln. 

Übe r t rag u n g. 

§ 35. Der Bund kann durch Bewilligung die 
Ausübung des ihm zustehenden Rechtes zur 
Durchführung von Lotterien' (§ 31), Tombola­
spielen (§ 32), Glückshäfen (§ 33) und Jux:­
ausspielungen (§ 34) an dritte Personen über­
tragen, und zwar: 

1. die Durchführung 
Glückshäfen und 

von Tombolaspielen, 
Jux:ausspielungen mit 
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einem Spielkapital bis einschließlich 10.000 S 
an physische und bis einschließlich 50.000 S 
an juristische Personen mit dem Wohnsitz 
(Sitz) im Inland, wenn mit der Veranstal­
tung nicht persönlich~ Interessen der Ver­
anstalter oder Erwerbszwecke v,erfolgt 

. werden; 

SpielanteiIe einer Ausspielung. Anzahl und 
Stückpreis der Spielanteile sind den Absatz­
möglichkeiten anzupassen. Auf den Spielanteilen 
von Lotterien und Tombolaspielen ist der Preis 
ersichtlich zu machen. 

(2) Di,e t5sterreichische Glückspielmonopol­
verwaltung hat Zu prufen, ob die Spielanteile 
(Lose) von Lotterien den, Bedingungen des Be­
willigungsbescheides entsprechen. Trifft dies zu, 
so sind die Spielanteile mit einem Kontrollv,er­
merk zu, versehen. Die Aufsicht über die An­
bringung des Kontrollvermerkes obliegt der 
t5sterreichischen Glücksspielmonopolverwaltung, 
wenn die Spielanteile in Wien gedruckt werden, 
ansonsten dem für die Erhebung der Gebühren 
örtlich zuständigen Finanzamt. 

(3) Bei Tombolaspielen, Glückshäfen und Jux­
ausspielungen sind nur die von der t5ster­

§ 36. Zur Erteilung der Bewilligung gemäß reichischen Glücksspielmonopolverwaltung auf-
§ 35 ist zuständig: gelegten und mit KontroUvermerk versehenen 

2. die Durchführung von sonstigen Tombola­
spielen, Glückshäfen und ]:uxausspielungen 
sowie von Lotterien nur an juristische Per­
sonen, die ihren Sitz im Inland haben und 
auf Grund ihr,er im Interesse des all­
gemeinen Wohles gelegenen Tätigkeit eine 
Förderung verdienen, wenn durch die Ver­
anstaltung die Erreichung bestimmter 
Einzelzwecke mildtätiger, kirchlicher oder 
gemeinnütziger Art im Inland angestrebt 
wird. 

1. für Lotterien das Bundesministerium für I Spielanteile zu verwenden. " 
Finanzen im Einvernehmen mit dem (4) Die mit" Kontrollvermerk versehenen 
Bundesministerium für Inneres; Spielanteile sind an den Veranstalter erst aus~ 

2. für Tombolaspiele der für den Ver- zufolgen, wenn die Entrichtung der Gebühren 
anstaltungsort örtlich zuständige Landes- (§ 33 TP. 17 des Gebührengesetzes 1957) oder 
hauptmann; einer ihrer voraussichtlichen Höhe' ent-

3. für Glückshäfen und Juxausspielungen die sprechenden Vorauszahlung nachgewiesen wurde. 
für ' den Veranstaltungsort örtlich zu­
ständige Bezir,ksverwaltungsbehörde. 

§ 37. Die Bewilligung (§ 35) ist zu versagen, 
wenn 

1. eine klaglose Durchführung der AusspieliIng 
im vorgesehenen Umfang nicht erwartet 
werden kann oder 

2. die bei einer Ausspielung mitwirkenden 
oder für die Veranstaltung verantwortlichen 

. Personen nicht vertrauenswürdig sind oder 
, 3. die Abrechnung über die Einnahmen und 

Ausgaben (§ 47) der letzten dem Antrag­
steller bewilligten Ausspielung nicht an­
erkannt, oder eine widmungswidrige Ver­
wendung des Reinerträgniss,es festgestellt 
wurde oder 

4. die Sicherheitsleismng gemäß § 41 Abs. 3 
nicht nachgewiesen wurde oder 

5. seit dem Ziehungstermin der letzten vom 
Antragsteller ,durchgeführten gleichartigen 
Veranstaltung bis zum neuen Ziehungs­
termin bei Lotteri,en nicht neun Monate 
und bei Tombolaspielen, Glückshäfen und 
Juxausspielungen nicht sechs Monate ver-
flossen sind. . 

§ 38. Eine Ausspielung darf erst nach Er­
teilung der Bewilligung (§ 35) öffentlich ange­
kündigt werden. 

S pie 1 kap i tal und S pie I a n t eil e. 

§ 39. (1) Das Spielkapital ist das Produkt aus 
der Anzahl und dem Stückpreis der aufgelegten 

§ 40. (1) Für Spidanteile von Lotterien ist 
der Bereich und die Dauer des Vertriebes im 
Bewilligungsbescheid festzulegen. Tombolakarten 
dürfen nur im Wirkungsbereich der B'ewiIli­
gungsbehörde und nur innerhalb eines Monates 
vor der Ziehung verkauft werden. Bei Glücks­
häfen und Juxausspielungen ist der Verkauf von 
Loszetteln nur während der Veranstaltung ge-
stattet. 

(2) Zum Vertrieb der Spielanteile von 
Lotterien und T ombolaspieJ.en sind die Lotto­
kollekturen, die Geschäftsstellen der Klassen­
lotterie, die Tabaktrafiken und die Kredit­
unternehmungen berechtigt. Auf Antrag des 
Veranstalters kann ein zusätzlicher ander­
weItlg,er Vertrieb der Spielanteile im Be­
willigungsbescheid unter Berücksichtigung des 
Umfanges und Zweckes der Veranstaltung fest­
gelegt werde~: 

T r e f f e r. 

§ 41. (1) Die Anz;thl der Treffer hat, 
mindestens 1 v. H. der aufgelegten Spielanteile 
und der Gesamtwert der Treffer mindestens 
25 v. H. des Spielkapitals zu betragen. 

(2) Als Treffer ,dürfen. Wertpapiere und 
unverarbeitetes Edelmetall nicht ausgespielt 
werden. Geldtreffer sind ',nur bei Geld- und 
gemischten Lotterien zulässig. Die Ablösbarkeit 
von Warenhaupttreffern in Geld kann bei 
Lotterien auf Antrag des Veranstalters be­
willigt werden: 

609 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 16

www.parlament.gv.at



7 

(3) Bei Lotterien und Tombolaspielen ist für eine SonderverIosung zu entsche~den, wer von 
den Gesamttrefferwert, bei Glückshäfen und den anspruchsberechtigten Spielern die ,einzelnen 
Juxausspielungen mit einem Spielkapital von Treffer erhält. Die nicht eingelösten Tombola­
über 10.000 S für den Wert der nicht ge- I karten verbleiben den Spielern. 
spendeten Treffer Sicherheit zu Leisten. Die I. . 
Sicherheitsleistung hat der Veranstalter der Be- Mon 0 pol auf SIe h t, 
w~ll~gungsbehörde bereits ,"-or Ert:ilung d~r Be- § 45. (1) Zum Zwecke der überwachung der 
wIlhgung (§ 35) nachzuweIsen. SIe kann I.nsbe- Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundes­
sondere e~folg,en durch Bar,erla~, durc~ Hmt~r- gesetzes und des Bewilligungsbescheides durch 
l~gu~g nIcht g~sperrter Sparemlagebucher m - den Veranstalter hat die Bewilligungs behörde 
landlscher ~~edltunterne~mungen ~oder durch für jede Ausspielung, deren Spielkapital 5000 S 
Haftungserklarung als Burge und Zahler oder ühersteigteine Aufsicht zu bestellen.· 
Garantieerklärung einer Kredit- oder Ver- () B . 'A 'I ,. S . lk . I 'ch h 'cl . 2 el ussple ungen mIt emem pIe aplta 
SI erungsunterne mung mIt em Sitz 1m "b 2000 S b' , hl' ßI'ch 5000 S k I I d von u er IS emse le 1 ann 
n an . die Bewilligungsbehörde eine Aufsicht (Abs. 1) 

§ 42. Enthalten die Spielbedingungen keine bestellen, wenn sie dies für die ordnungsgemäß.e 
näheren Bestimmung.en über die Frist zur Ein- Abwicklung der Veranstaltung für notwendig 
lösung der Treffer, so ist der Anspruch auf die erachtet. 
Treffer bei Lotterien innerhalb eines Zeitraumes (3) Die Bewilligungsbehörde kann die Auf­
von zwei Monaten nach der Ziehung, bei gaben gemäß Abs. ·1 und 2 bei' Lotterien und 
Tombolaspielen, Glückshäfen und Juxausspie- Tombolaspielen, die in Wien oder Niederöster­
lungen vor Ablauf des auf ,die Veranstaltung reich durchgeführt werden, der österreichischen 
folgenden Werktages beim Veranstalter geltend Glücksspielmonopolverwaltung, bei den anderen 
zu machen. Wird der Anspruch nicht frist- Lotterien. der nach dem Veranstaltungsort zu­
gerecht geltend gemacht, so verfällt der Treffer ständigen Finanzlandesdirektion und bei allen 
zugunsten des Ausspielungszweckes. übrigen Ausspielungen dem nach . dem Ver-

anstaltungsort zuständigen Finanzamt übei-· 
tragen. 

(4) Die Aufsicht ist im Bewilligungsbescheid zu 
§ 43. (1) Das Spielergebnis ist durch öffentliche best'ellen. Das Aufsichtsorgan hat über die Aus­

Ziehung zu ermitteln, Durch ein unabwendbares spie1ung der Bewilligungsbehörde und der 
Ereignis verhinderte oder unterbrochene Zie- österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung 
hungen sind ehestmöglich durch- oder zu Ende innerhalb eines Monates nach Durchführung zu 
zu führen, berichten. Die Kosten der notwendigen Aufsicht 

(2) Bei Lotteri.en ist die Nummernziehung auf hat der Veranstalter zu tragen, 
Kosten des Veranstalters entweder von der .§ 46. (1) Entsprechen' die Treffer, der Preis 
Osterreiehischen Glücksspielmonopolverwaltung oder der Vertrieb der Spidanteile nicht den 
oder unter Kontrolle eines öffentlichen Notars Bestimmungen dieses Bundesgesetz,es oder des 
entsprechend dem Ziehungsplan dur,chzuführen. Bewilligungsbescheides oder lassen die vom 
Das Ergebnis' der Ziehung ist in Ziehungs- Veranstalter getroffenen sonstigen V orkehrun­
protokollen festzuhalten ~nd zu verlautbaren. gen eine ordnungsgemäße Abwicklung der 

§ 4~. (1) Bei Tombolaspielen sind di.e Ausspielung nicht erwarten, so ist das Aufsichts­
Ziehung aus den Zahlen 1 bis 90 zur Ermittlung organ (§ 45) berechtigt, dem Veranstalter die 
der Gewinnkombinationen sowie allfällige Behebung der Mängel innerhalb einer angemes­
Sonderverlosungen (Abs. 2) vom Veranstalter senen Frist aufzutragen und erforderlichenfalls 
unter Kontrolle des bestellten Aufsichtsorgans die Fortsetzung der Ausspielung zu untersagen, 
(§ 45) durchzuführen. Die gezogenen Zahlen (2) Die Bewilligungsbehörde hat die Bewilli­
sind in einem Protokoll festzuhalten und den gung (§ 35) aus den im Abs. 1 angeführten 
Spielern in geeigneter Weise bekanntzugeben, Gründen zurückzunehmen, wenn die bei der 
Das Ergebnis von SonderverIosungen ist in I;>urchführung der Ausspielung festgestellten 
gleicherWeise bekanntzugeben. Mängel nicht mehr behoben werden können 

(2) Gewinnansprüche dürfen. nur von den bei oder nicht innerhalb der festgesetzten Frist 
der Veranstaltung anwesenden Spielern ange- (Abs.1) behoben wurden. 
meldet werden. Die Treffer sind in der Reihen- (3) Falls die Fortsetzung einer Ausspielung 
folge der Anm~ldung der Gewinnansprüche durch das Aufsichtsorgan untersagt (Abs. 1) öder 
geg'en Einziehung der Tombolakarten zuzu- die Bewilligung durch d~e Bewilligungsbehörde 
erkennen. Sind in einer Zahlenkombination die zurückgenommen (Abs. 2) wird, bleibt die 
Treffer verschiedenwertig oder werden mehr Haftung des Veranstalters fur aUe ihm aus der 
Gewinnansprüche angemeldet als Treffer für I Veranstaltung erwachsenen privatrechtlichen 
die Kombination vorgesehen sind, so ist durch Verpflichtungen unberührt, 
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R e c h nun g sie gun g. 

§ 47. (1) Der Veranstalter hat über die Einnah­
men und Ausgaben sowie über die widmungsge­
mäße Verwendung des Reinerträgnisses einer Aus­
spielung, die gemäß § 45 unter Aufsicht &estellt 
worden ist, der Österreichischen Glücksspiel­
monopolverwaltung gegenüber Rechnung zu 
legen. 

(2) Bei Lotterien ist die Abrechnung der Ein­
nahmen und Ausgaben (Abs. 1) innerhalb eines 
Monat,es nach Ablauf der Frist zur Treffer­
einlösung, bei Tombolaspielen, Glückshäfen und 
]uxausspielungen innerhalb eines Monates nach 
Ziehung vorzulegen. Die Frist für di,e Erbringung 
des Nachweises der widmungsgemäßen Ver­
wendung des Reinerträgnisses ist von der 
Öst.erreichischen Glücksspielmonopolverwaltung 
jeweils unter Berücksichtigung des Verwendungs­
zweckes festzusetzen. 

(3) Das Ergebnis der überprüfnug der Ab­
rechnung (Abs. 1') ist dem Veranstalter, der 
Bewilligungsbehörde und, wenn sich eine Bean­
standung ergab, au~ dem für die Erhebung 
der Gebühren örtlich zuständigen Finanzamt 
bekanntzugeben. 

Pol i z eil ich e Ü her w ach u n 'g.' 

§ 48. Glückshäfen und ]uxausspielungen, für 
die eine Aufsicht gemäß § 45 Abs. 1 bestellt 
wurde, sowie die Ziehungen bei Tombolaspielen 
sind auch sicherheitspolizeilich zu überwachen. 
Die notwendigen Kost,en der überwachung hat 
der Veranstalt.er zu tragen. 

F. Glücksspielapparate. 

§ 49.' (1) Das Bundesministerium für Finanzen 
hat auf Antrag von P,ersonen, die Glücksspiel­
apparate betreiben wollen, im Inland solche 
Spielapparate erz~ugen oder mit solchen Handel 
treiben, in g,eeigneter Weise festzustellen, ob das 
Spiel mit dem Apparat als eine vom Bund vor­
behaltene Ausspielung (§§ 3 und 4 Abs. 2 und 3) 
anzusehen ist oder nicht. 

(2) In die Feststellung (Abs. 1) sind die Spiel­
regeln aufzunehmen. 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
sich zur Durchführung der Ermittlungen der 
Österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung 
bedienen. ' , 

(4) Die Kosten des Feststellungverfahrens hat 
der Antragsteller zu tragen. 

ARTlKEL IlI. 

Eingriffe .in das GlÜcksspie1monopol. 
§ 50. (1) Des Eingpiffes in das Glücksspiel­

monopol macht sich unbeschadet einer aUfälli­
gen Verfolgung gemäß § 522 Strafgesetz schul­
dig, wer vorsä'tZlich oder fahrlässig 

1. den Vorschriften über das Glückssp~el­
monopol zuwi,der ein Glücksspiel ver­
anstaltet, die Bewi:lligungsbedingungen eines 
genehmigten Glücksspieles nicht einhält 
oder- ein Glücksspiel trotz Untersagung 
ode-r nach Zurücknahme der SpielbewiI1i­
gung durchführt; 

2. ohne Ermächtigung gewerbsmäßig Spiel­
anteileeines dem Glücksspidmonopoldes 
Bundes unterliegenden Glücksspieles oder 
Urkunden, durch welche solche Spielanteile 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug 
übertragen werden, zur Erwerbung a.nbi.etet, 
veräußert oder an andere überläßt. 

(2) Eingriffe in das Glücksspielmonopol sind 
Verwaltungsübertretungen. Si.e werden bei vor­
sätzlicher Begehung mit einer Geldstraf,e bis zu 
30.000 S, bei fahrlässiger Begehung jedoch mit 
einer Geldstrafe bis zu 10.000 S geahndet. Geld­
beträge und Sachwerte, die den Gegenstand des 
Eingriffes in das Glücksspi,elmonopol bilden, 
können für verfallen erklärt werden. Soweit 
durch die im Absatz 1 bezeichneten Taten zu­
gleich Abgaben verkürzt werden, wird die Ver­
kürzung der Abgaben nicht bestraft. 

ARTIKEL IV. 

Beteiligung an ausländischen Glücksspielen. 
§ S 1. (j ) Verboten ist: 
a) die Beteiligung an ausländischen Glücks­

spielen, wenn die erforderlichen Einsätze 
vom Inland aus geleistet werden; 

b) das Einsammeln von Einsätzen für auslän­
d,ische Glücksspiele im Inland; 

c) die geschäftsmäßige überlassung von Spiel­
scheinen für ausländische Glücksspiele im 
Inland. 

(2) Die verbotene Beteiligung an einem ,aus- , 
ländischen Glücksspiel ist eine Verwaltungsüber­
tretung. Si:e wird bei vo.rsätzlicher Begehung 
mit einer Geldstrafe b~s zu 30.000 S, bei fahr­
lässiger Begehung jedoch mit einer Geldstraf.e 
bis l;U 10.000 S geahndet. 

ARTIKEL V. 

§ 52. Das Finanzausgle.~chsgesetz '1959, BGBl. 
Nr. 97, wird wie folgt abgeändert und er­
gänzt: 

1. Im § 3 Abs. 1 tritt an Stelle der Bezeich­
nung "Bundesmonöpolabgahe der Spielbanken" 
die Bezeichnung "Spielbankabgabe". 

2. Im § 4 Abs. 1 -entfallen die Worte "der 
Bundesmonopolabgabe der -Spielbanken". 

3. Dem § 4 Abs. 1 wird ang~ügt: 
"Spielbankabgabe: 
bei ganzjährig geführten SpLe1bankbetr,i'e­

ben: 84 8 8, 
bei saisonmäßig , geführten Spielbankbetrie­

ben: 70 15 15". 

609 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 16

www.parlament.gv.at



9 

.. 4. Dem § 4 Abs. 2 wi'rd folgende lit. ,i ange-I' (5) .Artikel V . verliertzugldch mit Artikel I 
fugt: I des Fmanzausgle1ch5gesetzes 1959, BGBL Nr.97, 

"i) bei der Spielbank abgabe nach dem ört-, seine Gültigkeit. ' 
lich.en Aufk?mmen. Die A~fteilung des G?- § 54. Das Sporttotogesetz, BGBL Nr. 55/1949, 
me]nd~ant~des an .der Splelb~nkabgabe 1St, und das Pferdetotogesetz, ,BGBl Nr. 129/1952, 
ausschbeßlrch auf Jene Gememeten zu be-I bleiben unberührt. 
schränken, in denen eine Spielbank hetri,e-l § 55 M' I k f d' B d 
ben wird." , ' i' . 1t n ra ttreten 'les,es un esgesetzcs 

I 
treten außer Kraft: 

5. Im § 4 Abs. 3 ha.t der letzte Satz zu ent-. 1. das Lottopatent vorn 13. März 1813, PoI.G.S. 
fallen. I Nr. 27; 

6. Im § 6 Abs. 1 tritt an Stelle der Bezeich- i 2. das Gesetz vorn 3. Jänneril913, ReGBl. 
Dung "Bund:esmonopolabgabe der Spielbanken" I Nr. 94, betreffend die Aufhebung des 
die Bezeichnung "Spielbankabgabe~'. Zahlenlootos und die Einführung ,der KIas- ' 

, senlotterie ; 
ARTIKEL VI. 

Obergangs- und Schluß bestimmungen. 

3. die Spielbankverordnung, BGBL Nr. 463/ 
1933, in der Fassung der Spielbankve'rord­
nungsnovelle, BGBL I Nr. 6/1934, und der 

§ 53. (1) Dieses Bundesgesetz' tritt am 2. Spielbankverordnungsnovelle, BGBL 
in Kraft. Nr. 313/1936; 

(2) Das Verhältnis der Lottokollekturen und 4. das Glücksspielgesetz, StGBI. Nr. 117/1945; 
~es~äftsstdlell der Klassenlotter1e Zum Bund I 5. die §§ 1-24 und 26-30 des Glücksspiel-
1st mnerhalb sechs Monaten nach Inkrafttreten gesetzes, BGB<l. Nr. 111/1960, sowie § 30 
dieses Bundesgesetzes den Bestimmungen d~eses Abs. 2 des gleichen Bundesgesetzes, soweit 
Bundesgesetzes entsprechend zu regeln. er sich nicht auf § 25 bezieht, 

(3) Die Dauer der auf Grund der b~sherigen soweit einzelne ,Bestimmunge?- der genan~'ten 
Vorschriften (§ 55 Z. 3) bestehenden' Bewilli- Gesetz,e und Verordnungen mcht schon fruher 
gungen zum Betrieb ein·er Spielbank wi'rd durch, aufgehoben wurden. 
das Inkrafttr·eten dieses Bundesgesetzes nicht be- § 56. Mit d'er VoHziehung dieses Bundes-
rührt. Bestehende Regelungen über die Auftei- gesetzes sind betraut: 
IlVlg der Cagnotte bleiben bis zum Inkrafttreten 'a) das Bundesmini~te'rium für Inneres hin-
eines Kollektivvertrages gemäß § 26 Abs. 4 auf- sichtlich § 29 Abs. 2 letzt,er Satz und § 48; 
recht. I h) das Bundesmirtisterium für Finanzen im 

(4~ Alle ~ei. Inkrafttreten dies.es Bundesges~tzes I ~~nvernehme~ n:it d.em Bundesmi~isterium 
bereItS bewllbgten, aber noch mcht durchgcfuhr-, fur Inneres hmsl-chtbch des § 36 Zlff. 1; 
ten Ausspielungen (§§ 31 b~s 34) sind nach den c) im übr~gen das Bundesministerium für 
bisher geltenden V orschl'iften abzuwickeln. Finanzen. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Gelegentlich der V e~abschiedung des Bundes- niemandem gestattet ist, Lotterien oder derlei 
gesetzes vom 18. Mai 1960' zur Regelung von Glü<ksspiele überhaupt zu unternehmen oder 
Angelegenheiten der Glücksspiele (Glücksspiel- abzuhalten. Im § 4 dieses Erlasses wird bestimmt, 
gesetz), BGBI. Nr. 111, wurde auch eine Ent- daß zu diesen Lotterien, auf die sich das Verbot 
schließung angenommen, in welcher die Bundes- bezog, nicht nur die unter der Benennung 
regierung aufgefordert wurde, bis zum 30. Juni Lotterien bekannten Spiele, sondern alle jene 
1961 den Entwurf eines umfassenden und das wie immer genannten Glücksspiele gehören, 
gesamte Glücks;pielwesen regelnden Bundes- welche ihr·em Wesen nach auf denselben Ein­
gesetzes vorzulegen. Die Wirksamkeit des richtungen und Grundlagen wie die Lotterien 
Glücksspielgesetzes selbst wurde mit dem beruhen und nach Maßgabe der Wechselfälle des 
30. Juni 1962 befristet. Glückes mit dem Verlust der Einlage verbunden 

Im beiliegenden Entwurf sind das Glü<ksspiel- sind. 
gesetz, BGBL Nr. 11111960, und die meisten der Aus dem Obstehenden ergibt sich bereits, daß 
neben diesem Gesetz noch bestehenden Rechts- nicht jedes Glücksspiel (z. B. Kartenspiele, bei· 
vorschriften auf dem Gebiete des Glü<ksspiel- denen sich nur Spieler gegenüberstehen), unter 
wesens zus<1-mmengefaßt. Das Sporttotogesetz, das Glücksspielmonopoldes Staates fallen. 
BGBL Nr. 5511949, und das pferdetotogesetz, Das Bundes-Verfassungsgesetz kennt keinen 
BGBL Nr. 129/1952,' sowie die hiezu ergangenen ei,genen Kompetenztatbestand Glücksspiele, wohl 
Verordnungen werden, obwohl sie auch Glücks- aber den Kompetenztatbestand Monopolwesen 
spielnormensind, in die Regelung nicht ein- (Artikd 10, Abs. 1, Z. 4 B.-VG.). Da die Glücks­
bezogen. Gegen die Einbeziehung des Totos in spiele, auf die sich der vorliegende Gesetzentwurf 
die gesetzliche Regelung wurden insbesondere bezieht, nach den obigen Ausführungen bereits 
von den am Sporttoto interessierten Sport- im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kompetenz.- . 
verbänden und -organisationen Einwände er- bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetz"Cs 
hoben. Nach ihr,er allen Fachressorts gegenüber Monopol des Bundes waren, wird Artikel 10, 
vertretenen Ansicht sollten die nach eingehender Abs. 1, Z. 4 B.-VG. als eine ausreichende ver­
Beratung in den gesetzgebenden Körperschaften fassungsrechtliche Grundlage für die in diesem 
erst nach 1945 für den Toto erlassenen Vor- Bundesgesetz vorgesehenen Regelungen glücks­
schriften nicht neuerlich behandelt werden, da spielrechtlicher Art angesehen werden können. 
sie neben Glücksspielbestimmungen erstmalig Gegen die Glücksspiele wird vielfach ein ge­
Vorschriften über die Widmung eines Teiles des wendet, es sei unsozial, sein Geld nicht durch 
Reinertrages für . besondere Zwecke enthalten, Arbeit, Fleiß und Mühe zu verdienen, sondern 
die für den österreichischen Sport von besonderer durch leichtes Spiel und Zufall. Mit diese~l Ein­
Bedeutung sind. Auch das vorliegende Bundes- wand wendet man sidl insbesondere gegen das 
gesetz stellt daher keine das gesamte Glücksspiel- Spiel im Zahlenlotto und im Rahmen der Spiel­
wesen umfassende Regelung dar. banken. Mit dieser Begl~ündung müßte man aber 

Die älteste gegenwärtig noch geltende Rechts- das Glücksspiel überhaupt verbieten. Der Spiel­
vorschrift auf dem Gebiete des Glücksspiel- trieb ist nun einmal vorhanden. Angesichts 
wesens ist das Lottopatent vom 13. März 1813, dieser Tatsache halten es die meisten Staaten für 
PoI.G.S. Nr. 27, das in seinem wesentlichen Teil sinnvoll, den Spieltrieb der Menschen im Inter­
heute noch als Bundesgesetz in Kraft steht. esse des einzelnen und der Gemeinschaft in 

Daß sich das Lottopatent nicht nur auf Lot- g.eordnete Bahnen zu lenken. Auch eine jüngst 
terien im engeren Sinn bezog, ergibt sich aus erschienene Ausarbeitung der sozialwissenschaft­
dem Erlaß d~s Finanzministeriums vom 18. Juli lichen Arbeitsgemeinschaft kommt zu diesem Fr-
1853, RGBL Nr. 51. Darin wird ausdrücklich I kenntnis und betont, daß die Art und Weise, in 
angeordnet, daß .es außer den im § 1 bezeich- der sich der Staat bemüht, den Spieltrieb zu 
neten Ämtern (Lottoämter) und ihren Organen lenken, von den herrschenden staatspolitischen 
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Grundsätzen, d~r soziaLen wirtschaftlichen Struk­
tur, von Verhältnissen in den Nachbarstaaten 
und von vielen anderen Faktoren abhängen 
wird. 

Vergleicht man die Umsätze in den einzelnen 
Glücksspielarten, zum Beispiel im Zahlenlotto 
mit den Umsätzen im vergangenen Jahrhundert, 
so sieht' man, daß die früher erhobenen scharfen 
Angriffe gegen das Zahlenlotto, in denen vor 
allem von einer zusätzlichen Besteuerung der 
ärmeren Schichten der Bevölkerung gesprochen. 
wird, kaum mehr zutreffen. Das Spielkapital im 
Zahlenlotto betrug im Jahre 1961 39,580.000 S, 
wobei im Bundesgebiet mit Ausnahme Steier­
marks auf das einzelne Zahlenlottospiel ein durch­
schnittlicher: Einsatz von 1'42 S (in der Steier­
mark 1"60 S) entfällt. Zu einer Ziehung werden 
etwa 220.000 Spiele mit einem Spieleinsatz von 
1 S und höchstens 50.000 Spiele mit einem Spiel­
einsatz von 2 und mehr Schilling getätigt. Es 
gibt derzeit in österreich rund 460 Lottokollek­
turen. Von den Lottokollekturen sind 280 Inha­
ber von Amtsbescheinigungen oder des Opfer­
ausweises, beziehungsweise Kriegsversehrte oder 
Krieger~witwen. An Provisionen erhielten die 
Lottokollektanten für das Jahr 1961 
13,223.290 S. 

, Bei der Klassenlotterie betrug der Erlös für 
die Lose im Jahre 1961 171,330.000 S, davon 
wurden 119,935.000 S als Gewinne ausgezahlt 
und 28,320.000 S an Provisionen für die Ge­
schäftsstellen der Klassenlotterie geleistet; dem 
Bund verblieben rund 23,000.000 S. 

In österreich besteht nur eine Spielbankunter­
nehmung. Sie unterhält derzeit sieben Spielbank­
betriebe, und zwar ganzjährig geführte in Baden 
bei Wien, Salzburg, Velden am Wörthersee und 
Wien und saisonmäßig, geführtei.n Badgastein, . 
Kitzbühel und Seeboden. Es handelt sich durch­
wegs um Orte, di~ einen starken Fremdenverkehr 
aufweisen. In Wien wird der Spielbankbetrieb in 
Form eines Cercle Prive mit erhöhtem Eintritts­
geld geführt. Der Cercle Prive dient vorwiegend 
ausländischen Besuchern. Inländer dürfen zum 
Spiel nur zugelassen werden, wenn sie glaubhaft 
mache~, daß auf Grund ihrer Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse durch die Beteiligung 
am Spiel eine soziale oder wirtschaftliche· Ge­
fährdung ihrer Angehörigen, der von ihnen in 
wirtschaftlich,er Abhängigkeit stehenden Personen 
oder ihrer Arbeitgeber nicht zu erwarten ist. 

. Die Bruttospieleinnahmen der Spielbankbe­
triebe betrugen 1961 68,075.000 S. An Spielab­
gaben flossen dem Bund zirka 35,400.000 Sund 
den Ländern und Gemeinden, in deren Bereich 
eine Spielbank betrieben wird, insgesamt zirka 
6,800.000 S zu. Die sonstig.en Abgaben der Spiel­
bankunternehmung betragen rund 13,000.000 S. 

'. Von. der Gesamtzahl der Besucher der Spiel­
banken sind rund 500/0 Ausländer. 

Im Jahre 1961 wurden insgesamt 26 Privat­
lotterien mit einem Spielkapital von zusammen 
31,500.000 S durchgeführt. Das Erträgnis dieser 
Lotterien, das auf zirka 10,000.000 S geschätzt 
werden kann - die Abrechnung einiger Lotte-
6en liegt noch nicht vor ~, wird wohltätigen, 
gemeinnützigen und kulturellen' Zwecken zuge­
führt. N eben den Lotterien wurden noch 
25 Tombolaspiele mit einem Gesamtspielkapital 
von rund 4,000.000 Sund 1294 Glückshäfen 
und 313 Juxausspielungenmit einem Spielkapi­
tal von zusammen 5,214.000 S veranstaltet. 

ARTIKEL I. 

(§§ 1-5.) 

Artikel I umfaßt allgemeine Bestimmungen. 
Sie entsprechen im wesentlichen den allgemeinen 
Bestimmungen des Glücksspielgesetzes, BGB!. 
Nr. 111/1960. 

§ 1 enthält eine Definition des, Glücksspieles 
schlechthin. 

§ 2 bestimmt den Umfang des Glücksspiel­
monopols. 

§ 3 umschreibt den Begriff deli Ausspielung. 
Bei Ausspielungen stehen sich grundsätzlich 
Unternehmer (Veranstalter) und Spieler gegen­
über. Hiedurch wird dieses Spiel von solchen 
Glücksspielen abgegrenzt, bei denen sich nur 
Spieler gegenüberstehen (zum Beispiel Karten­
spiele). Zum Wesen der Ausspielung gehört, daß 
den Einsät;<:en der Spieler Gegenleistungen des 
Unternehmers gegenüberstehen;· hingegen ist 
nicht entscheidend, wie das über Gewinn und 
Verlust entscheidende Ereignis . herbeigeführt 
wird, zum Beispiel durch Ziehung, eine mecha­
nische Vorrichtung, wie im Falle des Spielappa­
rates oder auf sonstige Weise. Veranstaltungen, 
bei denen die Empfänger von Prämien durch das 
Los bestimmt werden, gelten nicht als Aus­
spielungen im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn 
für die Teilnahme an der Verlosung keine ver­
mögensrechtliche Leistung dem Veranstalter er­
bracht werden muß; dies trifft vielfach bei 
Werbeveranstaltungen zu. Finden Verlosungen zu 
Werbezwecken aber im' Rahmen eintrittsgeld­
pflichtiger sonstiger Unterhaltungsveranstaltun­
gen statt, dann ist zu prüfen, ob und inwieweit 
in dem Eintrittspreis eine Vermög.ensleistung 
(Einsatz) für die Teilnahme an der Verlosung 
enthalten ist . 

Da bei Ausspielungen immer ein Unternehmer 
vorhanden sein muß, liegt keine Ausspielung vor; 
wenn hiedurch nicht eine in erster Liilie auf 
Gewinn gerichtete Tätigkeit entfaltet wird, wie 
dies zum Beispiel bei Glücksspielen im Familien­
kreis anzunehmen ist. 

Lebensversicherungsverträge, nach denen die 
im Ab- oder Erlebensfalle zu leistende Versiche­
rungssumme für den Fall der Auslosung vorzeitig. 
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zu zahlen ist, sind nicht als Ausspielungen, anzu­
sehen, weil solche Versicherungsverträge nicht 
als Spiele im Sinne des§ 1 gelten. 

§ 4 umschreibt den Kreis jener Glücksspiele, 
welche nicht dem Glücksspielmonopol des Bun­
des unterliegen. Diese Bestimmung entspricht 
im wesentlichen den Vorschriften des § 3 des 
geltenden ßlücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 111/ 
1960. Die Bestimmung, daß Geldspielapparate, 
die Glücksspiele zulassen, ausschließlich im Rah­
men einer Spielbank betrieben werden dürfen, 
entspricht der bisherigen Regelung. 

§ 5 umschreibt die Stellung und Tätigkeit der 
österreichischen Glilcksspielmonopolverwaltung 
und ermächtigt sie, sich bei der betriebsmäßigen 
Abwicklung von Glücksspielen der Mithilfe von 
Einrichtungen des österreichisch,en Postsparkas­
senamtes zu bedienen. Dem österreichischen 
Postsparkassenamt kommt in diesem Fall die 
Stellung eines, Erfüllungsgehilfen zu; 

ARTIKEL II. 

,(§§ 6'-49.) 

Besondere Bestimmungen. 

A. Z a h I e n lot t o. 

(§§ 6-11.) 

, Die rechtliche Grundlage für das Zahlenlotto 
bildete bisher das Lottopatent vom Jahre 1813, 
Pol.G.S. Nr. 27. 

§ 6 enthält die Definition für das Zahlen-
lotto. ' 

§§ 7-11 enthalten die näheren Bestimmungen 
über die Durchführung des Zahlenlottos, die 
Ziehung und die Auszahlung des Gewinnes. Die 
mit der Durchführung dieses Glücksspieles be­
traute österreichische ' Glücksspielmonopolver­
waltung hat die Spielbedingungen aufzustellen 
(§ 7). Die Ausgabe der Wettscheine und deren 
Hereinnahme sowie die Hereinnahme der Wett­
einsatze und des Verwaltungskostenbeitrages 
kann Lottokollekturen überlassen werden. Die 
Inhaber der Lottokollekturen können nur natür­
liche Personen se:n (§ 8). Der Wettvertrag 
kommt erst mit dem Einlangen des Wettscheines 
bei der österreichischen Glücksspielmonopolver­
waltung zustande. Voraussetzung ist, daß der 
Wettschein den Spielbedingungen entspricht (§ 9). 
Da kein Wettvertrag zustande kommt, wenn 
der Wettschein verspätet einlangt, sind die auf 
einen solchen Wettschein geleisteten Wetteinsätze 
dem Berechtigten zurückzuerstatten (§ 9 Abs. 2). 
Einsätze auf zwar redltzeitig eingelangte, aber 
nicht den Spielbedingungen entsprechende Wett­
scheine verfallen zugunsten des Bundes; dies 
trifft zu, wenn zum Beispiel ein anderer als der 
von der Osterreichischen Glücksspielmonopolver­
waltung aufgelegte Wettschein verwendet wird, 
wenn das Ziehungsdatum oder die Bezeichnung 
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der Lottökollektur fehlt, über die der .Wett­
schein eingereicht wurde oder wenn Zahlenkom­
binationen aufscheinen, die in den Spielbedin­
gungen nicht vorgesehen sind usw. (§ 9 Abs. 3). 
Ist auf einem Wettschein die Höhe des Wettein­
satzes nicht zu ersehen, dann kommt der' Wett­
vertrag lediglich mit dem nach den Spielbedin­
gungen zulässigen Mindestwetteinsatz zustande. 
Ein aUenfalls eI1Itrichteter Mehrhetrag verfällt 
zugunsten des Bundes (§ 9 Abs. 4). Da eine Wette 
höchstens fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 
bis 90 umfaßt, hat sich die Ziehung auch nur auf· 
fünf Zahlen aus dieser Zahlenreihe zu erstrecken. 
Der Gewinn ist entsprechend den vorgesehenen 
Spielkombinationen <lein bestimmtes Vielfaches 
des Wetteinsatzes. Er darf jedoch nicht unter 
dem 14fachen und nicht über dem 4800fachen 
des Wetteinsatzes festgesetzt werden (§ 10). Die 
Gewinne sind bei der österreichischen Glücks­
spielmonopolverwaltung geltend zu macfien. 
Nicht rechtzeitig geltend gemachte Gewinne ver­
fallen zugunsten des Bundes. Desgleichen ver­
fallen zugunsten des Bundes solche Gewinne, 
hinsichtlich welcher die Durchschrift des Wett­
scheines (Einlageschein) nicht mehr vorgelegt 
werden kann oder diese so entstellt ist, daß sie 
nicht, mehr als Durchschrift des Originalwett­
scheines erkannt werden kann (§ 11). 

B. K 1 ass e n lot t er i e. 

(§§ 12-16.) 

Die Vorschriften über die Klassenlotterie sind 
bisher im Ges,etz vom 3. Jänner 1913, RGBl. 
Nr. 94, betreffend die Aufhebung des Zahlen­
lottos und die Einführung der Klassenlotterie, 
sowie in den hiezu von der vormaligen Dienst­
stelle für Staatslotterien herausgegebenen Regle­
ments für die Geschäftsstellen der Klassenlotterie 
und in dem jeweils mit Genehmigung des Bun­
desministeriums für' Finanzen von der öster­
reichischen Glücksspielmonopolverwaltung auf­
gestellten Spielplan mit Spielbedingungen ent­
halten. Eine Neuregelung ist im Interesse der 
Rechtssicherheit notwendig; 

§ 12 enthält die Begriffsbestimmung für die 
Klassenlotterie. 

§ ,13 enhält Vorschriften über den Spielplan 
und die Spielbedingungen. 

§ 14 sieht vor, daß der Vertrieb der Lose 
Geschäftsstellen der Klassenlotterie überlassen 
werden kann. 

§ 15 bestimmt, daß mindestens 60 v. H. und 
nicht mehr wie bisher 70 v. H. des Spielkapitals 
als Gewinne auszuschütten sind. An eine Herab­
setzung der Gewinstsumme auf 60 v., H., ist 
derzeit nicht gedacht. Wenn die zur Durchfüh­
rung der Klassenlotterie notwendigen Kosten 
jedoch eine derartige Steigerung erfahren sollten, 
daß die Abwicklung der Lotterie bei 70Q/oiger 
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Gewinnausschüttung unrentabel' würde, müßte 
die Gewinnausschüttung auf eirien Prozentsatz 
gesenkt werden, dessen Höhe noch immer über 
dem der Klassenlotterien anderer Staaten liegt. 

§ 16 sieht vor, daß die Gewinne grundsätzlich 
durch aie Osterreichisch·e Glücksspielmonopolver­
waltung auszuzahlen sind; lediglich kleinere Ge­
winne bis zu einem in den Spielbedingungen 
näher festzusetzenden ,Betrag sollen durch die 
Geschäftsstellen der Klassenlotterie ausgezahlt 
werden können. Die Auszahlung von Gewinnen 

• auf ein in Verlust gerat.enes Los ist in den Spiel­
bedingungen zu regeln. Gewinne, die nicht inner­
halb von drei Monaten nach dem ,letzten Zie­
hungstag einer Klasse gelt~nd gemacht wurden, 
verfallen zugunsten des Bundes. 

C. Gemeinsame Bestimmungen für 
Z a h I en lot t 0 und K las sen lot t e r i e. 

(§§ 17-20.) 

Die nunmehrige gesetzliche Neuregelung der 
dem Bund vorbehaltenden Glücksspiele machte 
es mögliCh,' auch das Verhältnis der bei der 
Durchführung des Zahlenlottos und der Klassen­
lotterie unter der Bezeichnung Lottokollektur 
beziehungsweise Geschäftsstelle der Klassen­
lotterie tätigen Stellen zum Bund einerseits und 
zum Spieler anderseits einheitlich zu gestalten. 

Die Rechtsverhältnisse zum Bund werden 
durch Vertrag zwischen den Inhabern dieser 
Stellen und der Osterreichischen Glücksspiel­
monopolverwaltung als Vertreterin des Bundes 
geregelt (§ 17, Abs. 1). Soweit sich, aber die 
Spieler dieser Stellen zur Weiterleitung der Wett­
scheine und Wetteinsätze an dieOsterreichische 
Glücksspielmonopolverwaltung und zur Geltend­
machung der Gewinnansprüche bedienen, wird 
bestimmt, daß sie als Bevollmächtigte der Spieler 
gelten; hiedurch wird klargestellt, daß die Haf­
tung für das rechtzeitige Einlangen der Wett­
scheine die Spieler zu tragen haben (§ 18). 

Den vorangeführten Stdlen wird außerdem 
eine besondere Verschwiegenheitspflicht über die 
Spieler und deren Beteiligung an den Spielen 
auferlegt (§ 19 Abs. 1). Verstöße gegen diese Ver­
schwiegenheitspflicht können durch Vertragsauf­
lösung seitens der Osterreichischen Glücksspiel­
monopolverwaltung geahndet werden (§ 17 
Abs. 3). Auskünfte an Finanzbehörden , dürfen 
nur mit Zustimmung des Spielers erteilt weraen 
(§ 19, Abs. 2). Die asterreichische Glücksspiel­
monopolverwaltung hingegen hat das Recht, 
jederzeit in die Geschäftsgebarung dieser Stellen 
Einschau zu halten. (§ 19 Abs. 3). 

Der § 20 enthält Vorschriften über die Be­
kanntmachung der Spielbedingungen (Spiel­
planes) für das Zahlenlotto und die Klassen:~ 
lotterie. Die Spielbedingungen stellen keine 
Verordnung dar, sondern sind eine lex con­
tractus. 

D. S pie I ban k e n. 

(§§ 21-30.) 

Dieser Abschnitt stellt eine Neufassung der 
bisher für den Betrieb von Spielbanken gelte'n­
den Vorschriften dar, wobei dem Spielbank­
unternehmer allerdings eine wesentlich höhere 
Verantwortung als bisher bei der A.uswahl der, 
Spieler auferlegt wird. . 

Die Spielbanken spielen in den einzelnen 
Staaten keine unwesentliche Rolle für den Frem­
denverkehr, der auch für die österreichische 
Volkswirtschaft besondere Bedeutung hat. Die 
Erfahrung zeigt, daß bei illegalen Glücksspielen 
vielfach die unbemittelten Schichten des Volkes 
ausgebeutet werden. Die überwachung des Spie1-
triebes ist durch geeignete Maßnahmen in den 
Spielbanken besser möglich. 

§ 21 bestimmt, daß für den Betrieb einer 
Spielbank eine Bewilligung des Bundesministe­
riums für Finanzen erforderlich ist. Bei Erteilung 
der Bewilligung ist neben den besonderen V or­
aussetzungen beim Bewilligungswerber (Nachweis 
der Verläßlichkeit und des erforderlichen Kapi­
tals) auch auf die Verhältnisse des Ortes, in dem 
der Spielbankbetrieb errichtet werden soll, Be­
dacht zu nehmen. 

. Um die Interessen des Bundeslandes und der 
Gemeinde, in deren Bereich eine Spielbank er­
richtet werden soll, zu wahren, sind diese vor 
Entscheidung über das Ansuchen um Erteilimg 
der Spielbankbewilligung beziehungsweise der 
Errichtung eines Spielbankbetriebes zu hören. 

§ 22 schreibt vor, was im Bewilligungsbescheid 
insbesondere zu regeln ist. Die Bewilligungsdauer 
darf zehn Jahre nicht überschreiten; der Unter­
nehmer hat eine entsprechende Sicherstellung zu 
leisten;, die in Spielbanken zulässigen Glücks­
spiele sind namentlich zu bezeichnen; die Spiel­
bank ist unter besondere Kontrolle zu stellen. 

§ 23 sieht vor, daß die Spielbankbewilligung 
jederzeit widerrufen werden kann, wenn die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder die 
Bedingungen des Bewilligungsbescheides nicht 
eingehalten werden. 

§ 24 enthält Vorschriften über den Eintritt in 
die Spielsäle der Spielbank. Die Besucher haben 
sich mittels Lichtbildausweises zu legitimieren. 
Personen unter 21 Jahren soll der Eintritt aus­
nahmslos verwehrt sein, gleichgültig, ob es sich 
um Inländer oder Ausländer handelt. Personen 
in Uniform sollen nur in Ausübung des Dienstes 
eintrittsberechtigt sein. Inländische Spieler sollen 
einer besonders strengen Prüfung unterliegen. 

Jedem Spieler kann dauernd oder auf eine 
bestimmte Zeit der Eintritt in die Spielbank 
untersagt werden, wenn hervorkommt, daß ihm 
die persönliche Verläßlichkeit mangelt oder die 
Vermögens- oder Einkommensverhältnisse das 
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Spiel nicht oder nicht 1m geübten Ausmaß ge­
statten. Bei der Kontrolle wird auch auf den 
Beruf des Spielers und seine Stellung in der Wirt­
schaft Bedacht zu nehmen sein. 

§ 25. Die Verpflichtung zu dieser Kontrolle 
trifft den Spielbankunternehmer. In der vorge­
sehenen vom Bundesministerium für· Finanzen 
zu. genehmigenden Besuchs- und Spielordnung 
sind nähere Bedingungen über den Eintritt, so 
zum Beispiel über die Legitimationspflicht und 
Prüfung der Besucher über die Voraussetzungen 
gem~ß § 24 festzulegen. Der Spielbankunter­
nehmer wird zur Ausübung der Kontrolltätig­
keit eine Evidenz über die Spieler zu führen 
haben. Da die Besuchs- und Spielordnung der 
Genehmigung des Bundesministeriums für Finan­
zen bedarf und daher vor Erteilung dieser Ge­
nehmigung der Spielbetrieb nicht aufgenommen 
werden darf, ist es dem Bundesministerium für 
Finanzen möglich, auch auf die Organisation des 
Spielbankbetriebes entspr,echend Einfluß zu 
nehmen. 

§ 26 bestimmt, daß Dienstnehmer der Spiel­
bankupternehmung österreid1ische Staatsbürger 
sein müssen, nicht an der Spielbankunterneh­
mung beteiligt sein und auch in keiner Weise 
am Ertrag dieser Unternehmung teilhaben dür­
fen; diesen Personen ist es auch verboten, sich 
an den Spielen zu beteiligen oder von den 

, Spielern direkte Zuwendungen irgendwelcher 
Art entgegenzunehmen. Hiedurch soll eine 
objektive und korrekte Durchführung des Spiel­
betriebes gesichert werden. 

Zuwendungen (Cagnotte) der Spieler an die 
Gesamtheit der Dienstnehmer der Spielbank­
unternehmung sind in besonderen, in den Spiel­
sälen vorgesehenen Behältern zu hinterlegen. Die 
Cagnotte bildet zwar formell eine Betriebsein­
nahme der Spielbank; dem Spielbankunter­
nehmer steht aber kein wie immer gearteter 
Anspruch auf diese Zuwendung zu. Die Ver­
teilung der Cagnotte unter die anspruchsberech­
tigten Dienstnehmer hat im Rahmen eines 
Kollektivvertrages zwischen der Spielbankunter­
nehmung und einer kollektivvertragsfähigen 
Interessenvertretung der Dienstnehmer (gesetz­
liche Interessenvertretung der Dienstnehmer, 
kollektivvertragsfähige auf freiwilliger Mitglied­
schaft beruhende Berufsvereinigung der Dienst­
nehmer) zu erfolgen. Da jedoch nach den 
Bestimmungen des Kollektivvertrages einz'elne 
Dienstgeber nicht kollektivvertragsfähig sind, 
wird im Gesetz die Kollektivvertragsfähigkeit 
der Spielbankunternehmung f.estgelegt .. Diese 
Kollektivvertragsfähigkeit gilt jedoch' nur hin­
sichtlich des Abschlusses von Kollektivverträgen, 
die die Auf teilung der Cagnotte regeln. 

Als Nebenbetriebe einer Spielbankunter­
nehmung sind Restaurants, Hotels, Kinos, Ver­
gnügungsbetriebe und ähnliche Unternehmungen 

15 

.zu verstehen, soweit sie von der Spielbankunter­
nehmung betrieben werden. 

§ 27 regelt die vom Spielbankunternehmer zu I' 

entrichtende Spielbankabgabe. Die bisherige 
Stamm- und Zusatzabgabe soll entsprechend den 
Vorschriften des § 6 Z. 2 lit. ades Finanz-Ver­
fassungsgesetzes 1948 in eine gemeinsame Bun­
desabgabe, g,enannt "Spielbankabgabe", vereinigt 
werden. Die Bemessungsgrundlage selbst wurde 
gegenüber der bi~her bestehenden trotz Knde­
rung der Wertverhältnisse seit 1933 nicht 
geändert. 

Außer der Spielbankabgabe utlterliegt, das 
Erträgnis der Spielbankunternehmung noc.~ den 
sonstigen zutreffenden öffentlichen Abgaben, wie 
zum Beispiel Körperschafts- und Gewerbesteuer. 

§ 28 regelt die Verfahren bei Erhebung der 
Spielbankabgabe. Auf das Verfahren finden die 
Bestimmungen der Abgabenverfahrensgesetze 
Anwendung. 

§ 29 bestimmt, daß der Betrieb der Spidbanken 
durch das Bundesministerium für Finanzen auf 
die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes und der Bedingul1gen des Bewilligungs­
bescheides zu überwachen ist. Das Bundesmini­
sterium für' Finanzen kann sich hiebei der 
Osterreichischen Glücksspielmono'polverwaltung 
bedienen. Die Kosten der überwachung sind dem 
Bund zu ersetzen; das gleiche gilt auch für den 
durch den Betrieb einer Spielbank dem Bund 
erwachsenden Mehraufwand wegen notwendiger 
Vorkehrungen der öffentlichen Sicherheit. 

§ 30 verpflichtet den Inhaber einer Spielbank~ 
unternehmung sowie die bei dies~r Unterneh­
mung beschäftigten Personen zur' Beachtung 
der im § 19 verankerten Verschwiegenheits­
pflicht. 

E. S 0 n s t i g e Aus s pie I u n gen. 

(§§ 31-48;) 

§§ 31-34 enthalten Begriffsbestimmungen der 
gebräuchl.ichen Arten von Ausspielungen. 

§ 35 schafft die Möglid1keit, das Recht zur 
Durchführung VOl1 Ausspielung.en unter be~ 
stimmten Voraussetzungen an physische und 
juristische Personen mit dem Wohnsitz. (Sitz) 
im Inland zu übertragen. 

§ 36 bestimmt, welche Behörden die Bewilli­
gung zur Durchführung von Ausspielungen er-
teilen. . 

§ 37 legt fest, unter welchen Voraussetzungen 
die Bewilligung zur Durchführung einer, Aus­
spielung zu versagen is~. 

§§ 39-44 enthalten nähere Vorschrift,en über 
Spi~lkapital, Spielanteile, Treffer und Treffer­
ermitdung (Ziehung). 

§§ 45 und 46 enthalten Bestimmungen über die 
Bestellung einer besonderen Monopolaufsicht für 
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Ausspielungen und über Maßnahmen,dieg,egen 
den Veranstalter ergriffen werden können, im 
Falle das Aufsichtsorgan Mängel 'bei der Durch­
führung einer Ausspielung feststeHt. Wenn im 
§ 46 Abs. 3 hestimmt wird, daß hei Unuersagung 
der Fortsetzung einer Ausspielung oder bei Zu­
rücknahme der Bewilligung die Haftung des Ver­
anstalters für alle ihm aus der Veranstaltung er­
wachs'enen privatrechtlichen Ansprüch,e unberührt 
ble~bt, so ist hielbei insbesondere an die Pflicht 
zur Rücklösung bereits ausgegebener Spidanteile 
gedacht. 

§,47 verpflichtet den Veranstalter einer unter 
MonopoIaufsicht gestellten Ausspielung zur 
Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaihen 
sowie' zum Nachweis ,der Verwendung des Rein­
erträgnisses an die Österreichische Glücksspiel­
monopolverwahung. 

§ 48 legt fest, welche Ausspielungen sicherheits­
polizeilich zu überwachen sind. 

E G 1 ü c k s s pie la p par a t e. 

§ 49. Di,e Bestimmung entspricht der Vorschrift 
des § 22 des Glücksspielgesetzes,BGBl. NT. 111/ 
1960. Sie hat sich bisher bewährt, da noch nicht 
alle Bundesländer das Spiel mit Geldspiel­
apparaten veI'boten haben. 

Zu der in der öffentlichkeit öfters erörterten 
Frage der Aufstellung von Spielapparaten (-auto­
maten) ist zu bemerken, ,daß das Spiel mittels 
Spielapparaues (-automaten), nur d.ann dem Bund 
vorbehalten ist, wenn die Einflußnahme (Ge­
schicklichkeit) des Spiders auf die HeJ:1beiführung 
des Erfolges. soweit aus,geschaltet ist, daß der 
Zufall entscheidet. Vom Recht zum Betrieb der 
Glücksspielappa1rate (-automaten) kann daher nur 
im Rahmen ,der Bewilli.gung zum Betrieb einer 
Spielbank (§ 4 Abs. 3 und § 21) Gebrauch ge­
macht werden. Sofern es sich daher bei einem 
Spielgerät nicht um einen Glücksspielapparat 
(-automaten) im Sinne dieses Bundesgesetzes 
(§ 2) handelt, fällt die Erteilung der Spielbetriehs­
bewill~gung (Produktionslizenz) gemäß Artikel 15 
Bundes-Verf.assungsgesetz hinsichtlich Gesetz­
gebung und Vollziehung in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder. In den meisten 
Bundesländern ist im Hinblick auf die mit dem 
Betrieb von Spielapparaten zusammenhängenden 
unerfreulichen Vorgänge inzwischen der Betrieb 
von Geldspielapparaten (~'automaten) verboten 
beziehungsweise stark' eingeschränkt worden. 

ARTIKEL III. 

§ 50 enthält Strafbestimmungen, betreffend 
Eingriffe in das Glücksspielmonopol. Die Be-

stimmungen entsprechen den Vorschriften des 
§ 23 des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 111/1960. 

ARTIKEL IV. 

§ 51 enthält Strafbestimmung,en, betreffend 
die Beteiligung 'an ausländischen Glücksspielen. 
Die Bestimmungen entspre·chen den Vorschriften 
des § 24 des GlÜcksspi.elgesetzes, BGBl. Nr. 111/ 
1960. 

§§ 50 und 51. Auf das Verfahren finden die 
Bestimmungen des Verwaltungsstra,fgesetzes An-
wendung. ' 

ARTIKEL V. 

- Finanzausgleichsrechtliche 
B e s tim m u n Ig e n. 

§ 52. Wie bereits zu § 27 ausgeführt worden 
ist, wird die bisherige Stamm- und Zusatzahgabe 
entsprechend den Vorschriften des F.inanz-Ver­
fassungsgesetzes 1948 in eine gemeinsame Bundes­
abgabe (SpielibankaJbgabe) vereinigt. Die Auf­
teilung de,r auf Bund, Länder und Gemeinde:1 
entfallenden Anteile am Ertrag der SpielIbank­
abgabe erf.olgt nach einem bestimmten Hundert­
satzverhähnis. Dies.es Verhältnis ist verschieden, 
je nach,dem, ob es sich um ,eine ganzjährig be-· 
triebene oder um eine saisonmäßig betriebene 
Spielbank handelt. Bei der Erstellung ,des Auf­
teilungsschlüssels wurde auf die Höhe ,der Er­
träge der den Ländern und Gemeinden his'her 
aus den Spieilbanken zufließenden Abgaben Rück­
sicht genommen. 

Da es sich bei dieser Bestimmung um eine 
finanzausgleiChsrechtliche Regelung handelt, 
mußte das Finanzausgleichsg,esetz 1959 ent­
spredlend abgeändert und ergänzt werden. 

Die SpieIbankabgahe ist ~on den Jahresbrutto­
spieleinnahmen eines jeden Spielbankbetriebes ge­
sondert zu entrichten. 

ARTliKEL VI. 

§§ 53-56 enthalten übergangs- und Schluß­
bestimmungen. Da Artikel V eine Änderung be­
ziehungsweis,e Ergänzung des Artikels I des 
Finanzausgleichsgesetzes bedeutet und Artikel I. 
des genannten Gesetzes am 31. Dezember 1963 
seine Gültigkeit verliert, ist eine entsprechende 
Bestimmung 'Über die .Befristung der Gültigkeit 
des Artikels V verankert (§ 53 Abs. 5). 
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